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Sprechstunde des Bürgermeisters

Ihre Anliegen, Fragen und Hinweise können Sie dem 
Bürgermeister, Herrn Arne Schuldt, persönlich vortragen. 
Die Sprechstunde findet jeweils am 3. Dienstag des 
Monats im Rathaus, Markt 1, statt.
Der nächste Termin ist am Dienstag, 20.11.2007 von 
16:00-18:00 Uhr. 
Eine kurze Anmeldung im Vorzimmer des Bürgermeisters 
bei Frau Bartock, Telefon 769-101, erleichtert uns die 
Planung und erspart Ihnen Wartezeiten. Darüber hinaus 
können Sie auch außerhalb der Bürgersprechstunde 
einen Termin vereinbaren.

Brücken in der Barlachstadt
- letzter Teil der im April 2007 begonnenen Reihe -

Brücke Nr. 55 - Rote Brücke

Die Brücke Nr. 55 im Bereich des östlichen Altstadtrands
überführt einen Geh- und Radweg von der Bleicherstraße
zum Lindengarten über einen Nebenarm der Nebel.
Der Überbau und die Widerlager des Holzbauwerks wurden
1987 auf den Pfählen einer etwa 1870 neu erbauten Brücke
erneuert. Die gravierenden Mängel an dem Bauwerk
erforderten eine umfassende Instandsetzung. 

Der Belag und die Geländer wurden im Rahmen der im Jahr
2005 durchgeführten Sanierung  erneuert. Die Gründung,
Joche und Längsträger blieben erhalten, verbleibende
Holzbauteile oberhalb des Wasserspiegels erhielten einen
vorbeugenden chemischen Holzschutz. 
Die zur Aufschäftung der alten Pfähle 1987 eingebauten
Manschetten wurden durch korrosionsgeschützte neue
Manschetten ersetzt. Der Austausch erfolgte größtenteils
unterhalb des Wasserspiegels. Die im Bauwerk verbliebe-

nen Längsträger wurden oberseitig neu abgedichtet.
Das neue Geländer wurde als Füllstabgeländer ausgebildet.
Die natürliche Farbe aller alten und neuen Holzbauteile blieb
erhalten. Die geringen Schäden an den Widerlagern wurden
beseitigt. Die Geh- und Radwegbefestigung in den An-
schlussbereichen wurden im geringen Umfang erneuert und
an den vorhandenen Zustand angeglichen.

Im Bürgerbüro - Fundbüro der Barlachstadt Güstrow wur-
den in der Zeit vom 17.09.2007 bis zum 16.10.2007 fol-
gende Fundgegenstände abgegeben:

Fahrräder, Schlüssel, Ring

Diese Gegenstände können vom Verlierer unter genauer Be-
schreibung des Fundgegenstandes und des Verlustortes
während der Sprechzeiten des Bürgerbüros abgeholt werden.

Montag, Mittwoch und Freitag 8:00 - 12:30 Uhr
Dienstag und Donnerstag 8:00 - 18:00 Uhr

Barlachstadt Güstrow -Bürgerbüro-, Markt 1
Telefon: 03843 769-173, Fax: 03843 769-532
E-Mail: buergerbuero@guestrow.de

GüstrowCard unterstützt
Güstrower Feuerwehr

Im Rahmen der 139-Jahr-Feier der Güstrower Feuerwehr
wurde am 20. Oktober eine Kooperation der Güstrower Feu-
erwehr mit der GüstrowCard bekannt gegeben. Gemeinsam
mit der Firma Multimedia-Service Schade wird die Güs-
trowCard künftig die Internetseite (www.feuerwehr-gue-
strow.de) der Feuerwehr sponsorn, so dass die Feuerwehr
hier künftig ohne Kosten und ohne Fremdwerbung aus-
kommt.
Zugleich stellt die GüstrowCard allen Kameraden der
Feuerwehr eine goldene GüstrowCard zur Verfügung. Mit
dieser sogenannten EhrenamtsCard können die Inhaber
über 4 Jahre Vergünstigungen in über 150 Einrichtungen er-
halten. Symbolisch überreichte Volker Isernhagen von der
GüstrowCard dem Wehrleiter Hannes Möller bei der Veran-
staltung eine GoldCard.
Mit diesem kleinen Zeichen des Dankes und der Wert-
schätzung möchte die GüstrowCard die ehrenamtlich Täti-
gen noch stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit holen.
Ohne ihren Einsatz müssten alle auf Leistungen verzichten,
die für sie selbstverständlich geworden sind. Ohne die ehren-
amtlichen Helfer wären die Katastrophenfälle nicht zu
bewältigen.

Bürgerbüro - Fundbüro verloren/gefunden

vor der Sanierung

nach der Sanierung



Stadtsanierung aktuell

Im Rahmen einer Sondersitzung verabschiedeten die Mit-
glieder der Stadtvertretung  der Barlachstadt Güstrow und
Bürgermeister Arne Schuldt am 4. Oktober 2007 eine ge-
meinsame Erklärung zur angekündigten Schließung der
Zuckerfabrik, die an die Nordzucker AG und die Landes-
regierung M-V gerichtet ist.

Güstrower Erklärung
zur Schließung der Zuckerfabrik

Die Änderung der Zuckermarktordnung der Europäischen
Union ist seit langem bekannt. Diese Änderung rechtfertigt
die kurzfristig bekannt gegebene Schließung der
Zuckerfabrik Güstrow nicht. Die Entwicklung an anderen
Standorten in Mecklenburg-Vorpommern, z. B. der
Zuckerfabrik der Danisco A/S in Anklam, zeigt, dass
Alternativen zur Schließung bestehen. Dort wird der
Standort zur Herstellung von Bioethanol weiterentwickelt
und sogar ausgebaut.
Die Stadtvertretung hält auch vor diesem Hintergrund die
angekündigte Schließung der Zuckerfabrik Güstrow für nicht
akzeptabel und fordert die Nordzucker AG auf, die Ent-
scheidung noch einmal zu überprüfen.
Die negativen Auswirkungen einer Schließung des Werkes
auf Stadt und Region sind kaum abzuschätzen. Neben dem
Verlust von Arbeitsplätzen im Werk aber auch bei Land-
wirten und Zulieferern, dem Wegfall von Gewerbesteuerein-
nahmen für die Barlachstadt Güstrow, verlieren die Stadt-
werke einen ihrer wichtigsten Abnehmer. Dies schwächt den
Wirtschaftsstandort Güstrow und das kommunale Gemein-
wesen.
Wir bedauern die Informationspolitik der Nordzucker AG.
Durch ihr Agieren hat die Nordzucker AG viel Vertrauen be-
schädigt.
Wir erwarten, dass sich die Nordzucker AG der aus dem
Grundgesetz abgeleiteten sozialen Verantwortung stellt und
Alternativen zur Schließung des Standortes prüft.
Wir fordern die Landesregierung auf, sich gegenüber der
Nordzucker AG aktiv für Nutzungsalternativen am Standort
Güstrow einzusetzen. Dabei ist auch deutlich hervor-
zuheben, dass in den Standort in den letzten Jahren ca. 30
Mio. Euro öffentliche Förderung (Investitionszuschuss und
Investitionszulage) flossen und noch ca. 60 Mio. Euro Zu-
schüsse durch die Europäische Union bereitgestellt werden.

gez. Wolf, Präsident der Stadtvertretung
gez. Schuldt, Bürgermeister
gez. Torsten Renz, CDU-Fraktion
gez. H. Weber, SPD-Fraktion
gez. B. Bauer, Fraktion DIE LINKE
gez. Dr. Jacob, GWB
gez. Uwe Camenz, FWG
gez. K. Biener, B´90/Grüne/FDP
gez. Duve 

Stadtsanierung aktuell

Im Sanierungs-
gebiet Altstadt
stehen die Arbei-
ten in der Gle-
viner Straße 2.
Bauabschn i t t
und dem Heili-
gengeistgang vor
ihrem Abschluss.
Mit der Ver-
kehrs f re igabe
der Gleviner Stra-

ße auf gesamter Länge wird in der 45. Kalenderwoche zu
rechnen sein.
Unterteilt in zwei Bauabschnitte erfolgte die Sanierung der
Gleviner Straße über zwei Jahre. Ende Juli 2006 wurde mit
den Arbeiten im 1. Bauabschnitt, Markt bis einschließlich
der Kreuzung Gleviner Straße mit der Grepelstraße und der
Burgstraße, begonnen. Der späte Baubeginn ergab sich aus
dem notwendigen Abschluss der Sanierung der Hollstraße,
damit diese für den abfließenden Verkehr über den Markt
alternativ zur Verfügung stehen konnte. Die Sanierung des
1. Bauabschnitts konnte Anfang Dezember abgeschlossen
werden.
Der nahtlose Übergang der Arbeiten in den 2. Bauabschnitt
wurde aufgrund eines unvorhersehbaren Baustopps durch
den Winter verworfen. Diese Herangehensweise wurde vor
allem favorisiert, um nicht durch plötzlich stillstehende Tief-
bauarbeiten aufgrund von Frost eine unzumutbare Situation
für die Gewerbetreibenden zu schaffen.
Mit den Arbeiten im 2. Bauabschnitt wurde Anfang Mai 2007
begonnen. Die Fertigstellung war zunächst für Ende Sep-
tember geplant. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten bei den
ausgeschriebenen Natursteinmaterialien verzögerte sich die
Fertigstellung um insgesamt einen Monat. 
Im Zusammenhang mit dem 2. Bauabschnitt der Gleviner
Straße wurde auch der Heiligengeistgang saniert. Die Neu-
gestaltung der Oberflächen des Heiligengeistganges ging
dabei einher mit der Verbesserung der Entwässerungssitu-
ation der Sackgasse. So ergoss sich das Regenwasser des
Heiligengeistgangs vor der Sanierung über den Gehweg der
Gleviner Straße mit allen Nachteilen hinsichtlich Ver-
schmutzungen und Ausspülungen.

In der im „Erwei-
terungsgebiet
Altstadt“ und
„ S c h w e r i n e r
Vorstadt“ liegen-
den Ernst-Thäl-
m a n n - S t r a ß e
wurden in der
42. Kalenderwo-
che die Pflaster-
arbeiten im 1.
Bauabschni t t ,

von der Schweriner Straße bis zur Besserstraße, sowie die
Tiefbauarbeiten im 2. Bauabschnitt, von der Besserstraße
bis zur Krückmannstraße, abgeschlossen. Der Schwerpunkt
der Arbeiten liegt aktuell bei der Herstellung der Verkehrs-
anlagen des 2. Bauabschnitts. Wenn es die Witterung zu-
lässt, wird noch in diesem Jahr die Sanierung der Straße
komplett abgeschlossen. Neben der Fortsetzung des 90 cm
breiten Pflasterstreifens, wie in der Hansenstraße wird vor
allem die Stellplatzsituation in der Thälmann-Straße sich
verbessern. So können nach Abschluss der Sanierung auch
entlang des Gymnasiums wieder Stellflächen angeboten
werden. Die Bewirtschaftung des Stellplatzangebotes erfol-
gt mittels Parkscheibe mit einer Höchstparkdauer von 2
Stunden sowie davon ausgenommen dem Bewohnerparken.
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Aus dem Beschlussprotokoll
der Sitzung der Stadtvertretung vom 13.09.2007

Öffentlicher Teil:
IV/0833/07 Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güs-

trow beschließt in ihrer Sitzung am
13.09.2007 folgende Neubesetzung in den
Ausschüssen:
Rechnungsprüfungsausschuss
Mitglied alt: Frank Kägebein
Mitglied neu: Manfred Krause
Hauptausschuss
Stellvertreter alt: Frank Kägebein
Stellvertreter neu: Manfred Krause

IV/0836/07 Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güs-
trow beschließt in ihrer Sitzung am
13.09.2007 folgende Neubesetzung im
Ausschuss für Senioren, Familie und
Soziales:
Ausschussmitglied alt: Steffi Schreiber
Ausschussmitglied neu: Regine Diening
Stellvertretendes Ausschussmitglied alt:
Regine Diening
Stellvertretendes Ausschussmitglied neu:
Steffi Schreiber

IV/0837/07 Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güs-
trow beschließt in ihrer Sitzung am
13.09.2007 die Aufhebung der Haushalts-
sperre in der Haushaltsstelle 3300.7120 –
Zuschuss Ernst-Barlach-Theater. Der Bür-
germeister wird beauftragt, die ange-
forderten 40 TEuro mit der Zweckbindung
zur Sicherung des Spielbetriebes für die
Durchführung der Veranstaltungen für die
Spielzeit 2007/2008 sofort zu überweisen.
Auch der Restbetrag von 40 TEuro ist
nach Anforderung und Beschluss im
Hauptausschuss mit der o. g. Zweckbin-
dung zu überweisen. 

IV/0765/07 Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güs-
trow beschließt in ihrer Sitzung am
13.09.2007 die Einziehung der Zufahrts-
straße zum KMG Klinikum Güstrow GmbH
(Flur 10, Flurstücke 68/1, 67/1, 66/3, 69/2,
66/2, 119/11 und Teilstück aus 84/1 Ge-
markung Güstrow) entsprechend § 9 Abs. 1
Straßen- und Wegegesetz des Landes
Mecklenburg-Vorpommern (StrWG-MV)
bei der Straßenaufsichtsbehörde zu bean-
tragen.
Eine öffentliche Nutzung ist zu gewährleis-
ten. Die Einziehung steht unter dem Wi-
derrufsvorbehalt für den Fall des Erfor-
dernisses einer Widmung als öffentlicher
Verkehrsraum.

IV/0770/07 Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güs-
trow beschließt in ihrer Sitzung am
13.09.2007 die zukünftige Bewirtschaf-
tung des Stadtwaldes durch die Forst in
der nachfolgend beschriebenen Variante:
Der Fachbereich Forst wird zum
01.01.2008 aus dem Amt 10 in das Amt 68 

eingegliedert. In diesem Bereich werden
alle Daten für die anfallenden Arbeiten,
Leistungen und Kosten im Stadtforst in
Anlehnung an die Leistungsarten der Lan-
desforstanstalt erhoben. Nach 2 Jahren
sollen die Ergebnisse der Stadtvertretung
vorgestellt werden, damit eine Entschei-
dung der Stadtvertretung über die end-
gültige Struktur der Forst getroffen wer-
den kann.

IV/0782/07 Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güs-
trow beschließt in ihrer Sitzung am
13.09.2007 für die Hirtenstraße 10 von
den Festlegungen des Baulückenkatas-
ters (lfd. Nr. 7 - gefährdete Gebäude) und
des am 15.04.2005 geschlossenen städte-
baulichen Vertrages abzuweichen. 
Der geforderten Baulückenschließung
durch die Realisierung der Gestaltungs-
variante 1 in Form einer Einfriedung wird
zugestimmt. Der Planungsvorschlag der
Variante 1 wird Bestandteil der Beschluss-
fassung. Der Bürgermeister wird beauf-
tragt, den geschlossenen städtebaulichen
Vertrag vom 15.04.2005 auf Grundlage
der Umsetzung der Gestaltungsvariante
gemäß Anlage 6 zu ändern und die Ver-
tragsstrafe auf 500,00 Euro bei Nichter-
füllung zu kürzen.
Die Anlage 6 wird Bestandteil der Be-
schlussfassung.

IV/0786/07 Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güs-
trow beschließt in ihrer Sitzung am
13.09.2007 die endgültigen Finanzierung
des Erwerbs des Gemäldes „Kinder am
offenen Fenster“, III. Fassung, 1834/43
von Georg Friedrich Kersting und den
Druck des PATRIMONIA-Heftes.
Die Finanzierung des Kunsterwerbs er-
folgt durch die Förderung Dritter und eines
Eigenanteils der Barlachstadt Güstrow.
Die überplanmäßige Hauhaltsausgabe in
der Haushaltsstelle 3205.9354 - Erwerb von
Kunst- und Sammlungsgegenständen -
beträgt 80.464,16 Euro.
Deckungsmittel werden wie folgt bereit
gestellt:
Mehreinnahmen:
3205.3610 Zuweisung für Investition vom
Land + 15 000,00 Euro
3205.3670 Zuweisung für Investition -
übriger Bereich + 65 258,44 Euro
und Ausgaben aus nichtverbrauchten Haus-
haltsausgaberesten aus dem Vorjahr für 
3205.9354 Erwerb von Kunstgegenstän-
den 1 693,42 Euro
6300.011.9501 Umweltbahnhof 2. BA

205,72 Euro

IV/0790/07 Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güs-
trow beschließt in ihrer Sitzung am
13.09.2007 die Ergänzung zur Verände-
rung der Ordnung für die Benutzung von
Sportstätten in Trägerschaft der Barlach-
stadt Güstrow in folgenden Punkten:
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§ 2 Absatz 1 wird erweitert: Die unent-
geltliche Nutzung gilt nicht für den Schul-
sport in Trägerschaft Dritter, dieses Nut-
zungsentgelt beträgt 30,00 Euro pro
Stunde. § 7 Absatz 2 wird erweitert: § 2
Abs. 1 letzter Satz tritt mit der Ergänzung
ab 01.01.2008 in Kraft. (siehe Seite 9,10)

IV/0793/07 Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güs-
trow beschließt in ihrer Sitzung am
13.09.2007 die Aufhebung des Beschlus-
ses IV/0554/06 vom 07.09.2006.
(Umsetzung eines BUGA-Teilprojektes)

IV/0795/07 Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güs-
trow beschließt in ihrer Sitzung am
13.09.2007 den in der Anlage befindlichen
Einzelhandelsfachplan.

IV/0818/07 Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güs-
trow beschließt in ihrer Sitzung am
13.09.2007 die Aufnahme eines Kontokor-
rentkredites im städtischen Sanierungs-
sondervermögen „Altstadt“ in Höhe von
maximal 1.700.000 Euro zur Zwischen-
finanzierung bereits bewilligter Städtebau-
fördermittel 2008/2009 und eine überplan-
mäßige Haushaltsausgabe in Höhe von
100.000 Euro zur Finanzierung des Ei-
genanteils - Haushaltsstelle 6150.001.9400.
Deckungsquelle für die überplanmäßige
Haushaltsausgabe ist eine Entnahme aus
der Rücklage in Höhe von 100.000 Euro -
Haushaltsstelle 9100.3100.
Die Laufzeit des Kredites ist begrenzt bis
maximal 31.03.2008. Die durch Verpflich-
tungsermächtigungen abgesicherten Ei-
genanteile 2008 sind mit Beginn des
Haushaltsjahres 2008 unverzüglich zu
überweisen.
Der Bürgermeister wird beauftragt zu
prüfen, ob die Gewährung eines Dar-
lehens des SAB an das Sondervermögen
„Altstadt“ möglich und wirtschaftlicher ist.

IV/0829/07 Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güs-
trow beschließt in ihrer Sitzung am
13.09.2007, den Bürgermeister zu beauf-
tragen, ein Gesamtnutzungs- und Sanie-
rungskonzept für den Gebäudekomplex
alte Domschule und die ehemalige Kers-
tingschule bis zum Ende des Jahres 2007
zu erarbeiten.

Aus dem Beschlussprotokoll
der Sitzung der Stadtvertretung vom 27.09.2007

Nichtöffentlicher Teil:
IV/0756/07 Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güs-

trow beauftragt den Bürgermeister in ihrer
Sitzung am 27.09.2007 den Nutzungsver-
trag zwischen der Barlachstadt Güstrow
und dem Kanusportverein Güstrow 1990
e. V. abzuschließen.

IV/0773/07 Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güs-
trow beschließt in ihrer Sitzung am
27.09.2007 den Bürgermeister zu beauf-
tragen, ein Instandsetzungsgebot für die
Eigentümer des Gebäudes Domstraße 14

gemäß § 177 Abs. 1 BauGB anzuwenden.
Die Verfahrensschritte werden bis aus-
schließlich des Versandes des Instandset-
zungsgebotes an die Eigentümer abgear-
beitet. Der Versand der Instandsetzungs-
gebote setzt eine erneute Beschlussfas-
sung durch die Stadtvertretung voraus.

IV/0774/07 Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güs-
trow beschließt in ihrer Sitzung am
27.09.2007 den Bürgermeister zu beauf-
tragen, ein Instandsetzungsgebot für den
Eigentümer des Gebäudes Domstraße 7
gemäß § 177 Abs. 1 BauGB anzuwenden.
Die Verfahrensschritte werden bis aus-
schließlich des Versandes des Instandset-
zungsgebotes an die Eigentümer abgear-
beitet. Der Versand der Instandsetzungs-
gebote setzt eine erneute Beschlussfas-
sung durch die Stadtvertretung voraus.

IV/0775/07 Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güs-
trow beschließt in ihrer Sitzung am
27.09.2007 den Bürgermeister zu beauf-
tragen, bei Klageabweisung zur Rück-
übertragung des Eigentums am Grund-
stück Domstraße 6, ein Instandsetzungs-
gebot für den Eigentümer des Gebäudes
Domstraße 6 gemäß § 177 Abs. 1 BauGB
anzuwenden.
Die Verfahrensschritte werden bis aus-
schließlich des Versandes des Instandset-
zungsgebotes an die Eigentümer abgear-
beitet. Der Versand der Instandsetzungs-
gebote setzt eine erneute Beschlussfas-
sung durch die Stadtvertretung voraus.

IV/0776/07 Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güs-
trow beschließt in ihrer Sitzung am
27.09.2007 den Bürgermeister zu beauf-
tragen, ein Instandsetzungsgebot für den
Eigentümer des Gebäudes Schlossstr. 7
gemäß § 177 Abs. 1 BauGB anzuwenden.
Die Verfahrensschritte werden bis aus-
schließlich des Versandes des Instandset-
zungsgebotes an die Eigentümer abgear-
beitet. Der Versand der Instandsetzungs-
gebote setzt eine erneute Beschlussfas-
sung durch die Stadtvertretung voraus.

IV/0777/07 Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güs-
trow beschließt in ihrer Sitzung am
27.09.2007 den Bürgermeister zu beauf-
tragen, ein Instandsetzungsgebot für den
Eigentümer des Gebäudes Kerstingstr. 4
gemäß § 177 Abs. 1 BauGB anzuwenden.
Die Verfahrensschritte werden bis aus-
schließlich des Versandes des Instandset-
zungsgebotes an die Eigentümer abgear-
beitet. Der Versand der Instandsetzungs-
gebote setzt eine erneute Beschlussfas-
sung durch die Stadtvertretung voraus.

IV/0788/07 Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güs-
trow beschließt in Ihrer Sitzung am
27.09.2007 den zusätzlichen Einsatz von
Städtebauförderungsmitteln zur Durch-
führung einer Vollmodernisierung an den
Gebäuden Gleviner Str. 29/Burgstr. 1. Die
Maßnahme wird für den Maßnahmeplan
2009 vorgesehen. Die Bereitstellung der
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Fördermittel steht unter dem Vorbehalt der
tatsächlichen Verfügbarkeit mit Abschluss
des Modernisierungsvertrages.

IV/0789/07 Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güs-
trow beschließt in ihrer Sitzung am
27.09.2007 den Einsatz von Städtebau-
förderungsmitteln zur Durchführung einer
Vollmodernisierung an dem Gebäude
Burgstraße 17. Die Maßnahme wird für
den Maßnahmeplan 2009 vorgesehen. Die
Bereitstellung der Fördermittel steht unter
dem Vorbehalt der tatsächlichen Verfüg-
barkeit mit Abschluss des Modernisie-
rungsvertrages.

IV/0848/07 Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güs-
trow beschließt in ihrer Sitzung am
27.09.2007 die Ausschreibung der Park-
scheinautomaten in der Variante „Münze
mit Wechselautomatik“ vorzunehmen.

IV/0804/07 Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güs-
trow beschließt in ihrer Sitzung am
27.09.2007 den Verzicht auf grundbuch-
liche Forderungen. 

Aus dem Beschlussprotokoll
der Sondersitzung der Stadtvertretung vom 04.10.2007

Öffentlicher Teil:
IV/0846/07 Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güs-

trow beschließt in ihrer Sitzung am
04.10.2007, einen Vertreter der Nord-
zucker AG, den Bürgermeister, die Ge-
schäftsleitung der Stadtwerke Güstrow
sowie weitere geladene Gäste zur Schlie-
ßung der Zuckerfabrik und deren Auswir-
kungen anzuhören. 

IV/0846/07 Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güs-
trow beschließt in ihrer Sitzung am
04.10.2007 die beigefügte Güstrower Er-
klärung zur Schließung der Zuckerfabrik.

Nichtöffentlicher Teil:
IV/0849/07 Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güs-

trow nimmt in ihrer Sitzung am 04.10.2007
den Situationsbericht zur Veräußerung ei-
nes insolventen Unternehmens zur Kenntnis.

Aus dem Beschlussprotokoll
der Sitzung des Hauptausschusses vom 11.10.2007

Öffentlicher Teil:
IV/0821/07 Der Hauptausschuss der Barlachstadt

Güstrow beschließt in seiner Sitzung am
11.10.2007 die Leistung einer überplan-
mäßigen Haushaltsausgabe in der Haus-
haltsstelle 2000.6721 - Schulkostener-
sätze - in Höhe von 9.968,58 Euro.
Deckungsmittel werden aus Minderaus-
gaben aus folgenden Haushaltsstellen zur
Verfügung gestellt:
5622.5403 Sportanlage Tolstoiweg; Heiz-
material, Wärme, Strom, Gas, Wasser
5610.5401 Jahnstadion; Reinigungsauf-
wand durch Dritte
5611.5403 Sport- und Kongresshalle;
Heizmaterial, Wärme, Strom, Gas, Wasser

IV/0832/07 Der Hauptausschuss der Barlachstadt
Güstrow beschließt in seiner Sitzung am
11.10.2007 eine außerplanmäßige Haus-
haltsausgabe in der Haushaltsstelle
8730.6720 - Erstattung Vorsteuer an das
Sanierungssondervermögen „Altstadt“ - in
Höhe von 6.037,44 Euro.
Deckungsquelle ist die Einnahme aus der
Erstattung Steuerzahlungen Vorjahr durch
das Finanzamt in Höhe von 6.037,44 Euro.

IV/0842/07 Der Hauptausschuss der Barlachstadt
Güstrow beschließt in seiner Sitzung am
11.10.2007 den Sitzungsplan der Aus-
schüsse der Stadtvertretung (ohne Stadt-
vertretersitzung) für das Jahr 2008. 

IV/0858/07 Der Hauptausschuss der Barlachstadt
Güstrow beschließt in seiner Sitzung am
11.10.2007 die in der Anlage aufgeführten
Projekte 1, 2, 4 und 7 für die Vermarktung
der Barlachstadt Güstrow.

IV/0850/07 Der Hauptausschuss der Barlachstadt
Güstrow beschließt in seiner Sitzung am
11.10.2007, dass sich die Barlachstadt
Güstrow am Modellvorhaben der Raum-
ordnung „Vernetzung und Kooperation im
Nordosten“ beteiligt.
Finanzielle Eigenmittel der Barlachstadt
müssen für das Projekt mit der Laufzeit
von 2007-2009 nicht aufgebracht werden.

Nichtöffentlicher Teil:
IV/0736/07 Der Hauptausschuss der Barlachstadt

Güstrow beschließt in seiner Sitzung am
11.10.2007 den Einsatz von Städtebau-
förderungsmitteln zur Durchführung einer
kleinteiligen Modernisierungsmaßnahme
am Gebäude Gertrudenstraße 29

IV/0719/07 Der Hauptausschuss der Barlachstadt
Güstrow beschließt in seiner Sitzung am
11.10.2007 die Veräußerung des Grund-
stücks Flur 72, Flurstück 86, Gemarkung
Güstrow mit einer Grundstücksgröße von
922 m2 gemäß Verkehrswertgutachten
vom 19.12.2006 des Sachverständigen
Dr.-Ing. Unbehau.

IV/0813/07 Der Hauptausschuss der Barlachstadt
Güstrow beschließt in seiner Sitzung am
11.10.2007 die Veräußerung eines städti-
schen Grundstücks in der Gemarkung
Güstrow, Flur 49, Flurstück 15/12 in einer
Größe von 1.837 m2. Alle mit diesem
Rechtsgeschäft verbundenen Kosten
gehen zu Lasten des Erwerbers.

IV/0814/07 Der Hauptausschuss der Barlachstadt
Güstrow beschließt in seiner Sitzung am
11.10.2007 die Aufnahme eines Kommu-
naldarlehens.

IV/0825/07 Der Hauptausschuss der Barlachstadt
Güstrow beschließt in seiner Sitzung am
11.10.2007 gemäß § 9 des Vertrages vom
15. Mai 2006 die 1. Änderung des Ver-
trages zur Vorbereitung und Durchführung
städtebaulicher Maßnahmen und der
Erschließung des Bioenergieparks.
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Öffentliche Auslegung zur Einziehung der
Zufahrtsstraße zum KMG Klinikum

Güstrow GmbH (Flur 10, Flurstücke 68/1,
67/1, 66/3, 69/2, 66/2, 119/11 und

Teilstück aus 84/1, Gemarkung Güstrow)
gemäß § 9 Straßen- und Wegegesetz des

Landes Mecklenburg-Vorpommern
(StrWG-MV)

Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow hat in ihrer
Sitzung am 13.09.2007 beschlossen, die Einziehung der Zu-
fahrtsstraße zum KMG Klinikum Güstrow GmbH (Flur 10,
Flurstücke 68/1, 67/1, 66/3, 69/2, 66/2, 119/11 und Teilstück
aus 84/1, Gemarkung Güstrow) gemäß § 9 Straßen- und
Wegegesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern
(StrWG-MV) bei der zuständigen Straßenaufsichtsbehörde
zu beantragen, da sie im Verkehrsnetz der Stadt Güstrow
keine Verkehrsbedeutung hat. Die Zufahrtsstraße wird durch
ein im Grundbuch eingetragenes Geh-, Fahr- und Leitungs-
recht auch weiterhin allen Nutzergruppen offen stehen. 

Die Auslegungsunterlagen können von jedermann in der Zeit 

vom 01.11.2007 bis zum 30.11.2007

im Stadtentwicklungsamt der Stadtverwaltung Güstrow,
Abt. Bauverwaltung (Erdgeschoss), Domstraße 16, 18273
Güstrow, von

Mo, Mi: von 7:30 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr
Do: von 7:30 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr
Fr: von 7:30 - 12:00 Uhr 

und zusätzlich nach telefonischer Vereinbarung (Tel. 03843
769-404, Frau Wiedewald) eingesehen werden. 

Einwendungen gegen die Einziehung können spätestens
innerhalb von 2 Wochen nach Beendigung der Auslegung
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadtverwaltung
Güstrow, Markt 1, 18273 Güstrow, erhoben werden.  

Güstrow, 9. Oktober 2007

Der Bürgermeister
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Die Veröffentlichungsgenehmigung wurde am 10.10.2007 durch den Landkreis Güstrow, Kataster- und Vermessungsamt
(Genehmigungs- Nr. 6 /2007) erteilt.

Lohnsteuerkarten 2008

1. Die Lohnsteuerkarten 2008 sind bis zum 31.10.2007 aus-
gehändigt bzw. durch die Post übermittelt worden.

2. Hat ein Arbeitnehmer bis zu diesem Zeitpunkt keine
Lohnsteuerkarte erhalten, kann er diese bei der für ihn
zuständigen Meldebehörde beantragen.

3. Jeder Arbeitnehmer muss die Eintragung auf der Lohn-
steuerkarte überprüfen und unzutreffende Eintragungen
berichtigen lassen.

4. Die Arbeitnehmer sind verpflichtet, die Lohnsteuerkarte
2008 zu Beginn des Kalenderjahres 2008 ihren Arbeitgebern
auszuhändigen und, falls ihnen die Lohnsteuerkarte 2008
bis dahin nicht zugegangen ist, die Ausstellung sofort zu
beantragen.

5. Bei schuldhafter Nichtvorlage bzw. nicht rechtzeitiger

Vorlage der Lohnsteuerkarte 2008 ist der Arbeitgeber ver-
pflichtet, die Lohnsteuer nach der Lohnsteuerklasse IV zu
ermitteln, einzubehalten und abzuführen. Weist der Arbeit-
nehmer nach, dass er die Nichtvorlage oder die nicht recht-
zeitige Vorlage der Lohnsteuerkarte nicht zu vertreten hat,
so hat der Arbeitgeber für die Lohnsteuerberechnung die
ihm bekannten Familienverhältnisse des Arbeitnehmers zu-
grunde zu legen.

6. Unbefugte Änderungen und Ergänzungen der Eintragung
auf der Lohnsteuerkarte sind verboten und strafbar.

7. Änderungen in den Besteuerungsverhältnissen des Ar-
beitnehmers dürfen vom Arbeitgeber erst dann berück-
sichtigt werden, wenn ihm die geänderte oder ergänzte
Lohnsteuerkarte vorgelegt worden ist.

8. Anträge auf
a) Berücksichtigung von Kindern über 18 Jahren
b) Berücksichtigung von Kindern unter 18 Jahren in beson-
deren Fällen (z. B. für die keine steuerliche Lebensbe-
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scheinigung vorgelegt werden kann)
c) Berücksichtigung von Pflegekindern unabhängig vom
Lebensalter
d) Berücksichtigung des vollen Kinderfreibetrages in
Sonderfällen
e) Berücksichtigung erhöhter Werbungskosten oder Sonder-
ausgaben sowie außergewöhnlicher Belastung sind bei dem
für den Arbeitnehmer zuständigen Finanzamt einzureichen.

9. Anträge auf Änderungen/Ergänzungen von sonstigen
Eintragungen (z. B. zur Steuerklasse und zum Kirchensteu-
erabzug) sowie auf Wechsel der Steuerklassen bei Ehegat-
ten sind bei der Meldebehörde einzureichen.

10. Nicht benötigte Lohnsteuerkarten 2008 sind an die Mel-
debehörde zurückzusenden, die die Lohnsteuerkarte aus-
gestellt hat.

Barlachstadt Güstrow
Der Bürgermeister
Meldebehörde
01.11.2007

Genehmigung der 9. Änderung des
Flächennutzungsplanes der Barlachstadt
Güstrow für den Bereich Bioenergiepark,
südlich der Landesstraße 142 nach Strenz

Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow hat in ihrer
Sitzung am 29.03.2007 die 9. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Barlachstadt Güstrow für den Bereich
Bioenergiepark, südlich der Landesstraße L 142 nach Strenz
beschlossen. Die Grenzen der Änderung sind auf dem Über-
sichtslageplan zeichnerisch dargestellt.
Das Ministerium für Arbeit, Bau und Landesentwicklung
Mecklenburg-Vorpommern hat die 9. Änderung mit Be-
scheid vom 02.10.2007 gemäß § 6 Abs. 1 Baugesetzbuch
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der am Tag der Geneh-
migung gültigen Fassung mit Geschäftszeichen VIII 230b -
512.111 – 53031 (9. Änd.) genehmigt.
Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit bekannt ge-
macht. Die 9. Änderung des Flächennutzungsplans ist mit
Ablauf des Tages der Bekanntmachung wirksam.
Gemäß § 6 Abs. 5 BauGB kann jedermann die 9. Änderung
des Flächennutzungsplans, die Begründung und die zusam-
menfassende Erklärung ab diesem Tag in der Stadtverwal-
tung Güstrow, Stadtentwicklungsamt, Abteilung Stadtpla-
nung, 1. OG, Domstraße 16 während der Sprechzeiten 

Dienstag 9:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 9:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr

und zusätzlich nach telefonischer Vereinbarung einsehen
und über den Inhalt Auskunft verlangen.

Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter
Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes
und des Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3
Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
ganges sind unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von
einem Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegen-
über der Barlachstadt Güstrow geltend gemacht worden
sind. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den
Mangel begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB).

Diese Folge tritt hinsichtlich der in der KV M-V enthaltenen
oder aufgrund der KV M-V erlassenen Verfahrens- und
Formvorschriften nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der
Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vor-
schrift und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt,
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht wird (§ 5 Abs. 5
KV M-V).

Güstrow, 16. Oktober 2007

Der Bürgermeister

Räumlicher Geltungsbereich der 9. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes
Kartengrundlage: Stadtgrundkarte Güstrow

Seite 8 Jahrgang 17 - Nr. 10, Ausgabe November 2007

Sprechstunde des Präsidenten

Der Präsident der Stadtvertretung Güstrow, Herr Günter Wolf,
steht Ihnen für Ihre Fragen und Anliegen gern zur Verfügung.

Vereinbaren Sie bitte einen Gesprächstermin unter Telefon
769-115 oder 769-116 im Büro der Stadtvertretung.

Anzeigen- und Redaktionsschluss
für die Dezember-Ausgabe 2007 des

Güstrower Stadtanzeigers
ist der 15. November 2007.

www.bar lachstadt-guestrow.de

Der Güstrower Stadtanzeiger

– eine Zeitung der Stadt

für ihre Bürgerinnen und Bürger
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Ordnung für die Benutzung von
Sportstätten in Trägerschaft der

Barlachstadt Güstrow

§ 1 Allgemeines

(1) Diese Benutzungsordnung gilt für die städtischen Sport-
einrichtungen und Anlagen:

- Sport- und Kongresshalle, Speicherstraße
- Sporthalle „Fritz Reuter” Grundschule, Wendenstraße
- Sportanlage „Schule am Hasenwald“ Grundschule, 

Hamburger Straße
- Sportanlage „R. Wossidlo“ Realschule, Hafenstraße
- Sportanlage „Thomas Müntzer“ Regionalschule, Kessiner

Straße
- Sporthalle „Schule am Inselsee“ Regionalschule, Tolstoiweg
- Sportanlage „Schule am Inselsee“ Regionalschule,

W.-Seelenbinder-Straße
- Friedrich-Ludwig-Jahn Stadion, Speicherstraße

(2) Die städtischen Sporteinrichtungen und -anlagen werden
für folgende Nutzer vergeben:

- Sportunterricht der Schulen einschließlich Neigungsunterricht
- eingetragene Sportvereine und -verbände 
- sonstige Nutzungsgruppen, soweit dies unter Berück-

sichtigung der erstgenannten Nutzer möglich und vertret
bar ist

(3) Bei der Vergabe ist nach folgenden Prioritäten zu ver-
fahren:

- Einstufung der Antragsteller nach Absatz 2
- die sportartenspezifische Nutzung
- effektive Auslastung der Sportflächenkapazität

(4) Ein Rechtsanspruch auf Überlassung der Sporteinrich-
tungen und -anlagen besteht nicht.

§ 2 Entgelte

(1) Für den Schulsport, den außerschulischen Sport, den
Kinder- und Jugendsport der Vereine und Verbände sowie
für den Behindertensport werden in o. g. Einrichtungen und
Anlagen keine Entgelte gefordert.
Die unentgeltliche Nutzung gilt nicht für den Schulsport in
Trägerschaft Dritter, dieses Nutzungsentgelt beträgt

30,00 Euro pro Stunde.

(2) Sportgruppen in den Vereinen, die ihren Sitz in Güstrow
einschließlich der ordentlichen Mitgliedschaft im Kreissport-
bund und einen regelmäßigen Wettkampfbetrieb einschließ-
lich im Kinder- und Jugendbereich innerhalb des jeweiligen
Landesfachverbandes nachweisen können

- Trainingsbetrieb
5,00 Euro pro Stunde
10,00 Euro pro Stunde
(Vereine ohne Kinder- und Jugendbereich)    

- Wettkampfbetrieb
10,00 Euro pro Stunde

- Sportveranstaltungen (z.B. Traditionsveranstaltungen) der
o. g. Vereine, die außerhalb des jeweiligen offiziellen Wett-
kampfkalenders durchgeführt werden 

15,00 Euro pro Stunde (bis 3 Stunden) danach
10,00 Euro pro Stunde 

- Sportveranstaltungen von Güstrower Freizeitgruppen 
sowie den Vereinen, die ihren Sitz außerhalb Güstrows 
haben

30,00 Euro pro Stunde (bis 3 Stunden) danach
15,00 Euro pro Stunde

- Übungsbetrieb im Freizeit -  Erwachsenenbereich gemein
nütziger Vereine

mit Sitz in Güstrow 10,00 Euro pro Stunde
mit Sitz außerhalb Güstrow 20,00 Euro pro Stunde

- Übungsbetrieb im sonstigen Freizeitbereich
30,00 Euro pro Stunde

- Imbissverkauf in den Vorräumen der Schulsporthallen 
während der Sportveranstaltungen 

Nutzungsentgelt 20,00 Euro pro Tag 

(3) Wenn die Nichterhebung des Entgeltes bei der Nutzung
und im Einzelfall oder in mehreren gleichgelagerten Fällen
im besonderen örtlichen Interesse liegt oder die Erhebung
eine unbillige Härte darstellen würde, kann das Entgelt ganz
oder zum Teil erlassen werden.

§ 3 Antragstellung

(1) Anträge auf Nutzung der Sporteinrichtungen und -anla-
gen sind bis zum 31.05. jährlich an die Sportstättenver-
gabekommission bei der Stadt Güstrow zu stellen. Die
Nutzungsplanung wird für den Zeitraum des anschließenden
Schuljahres abgeschlossen. 

(2) Im Antrag ist der Zweck der Nutzung, die gewünschte
Sporteinrichtung bzw. -anlage, der Zeitumfang, die Anzahl
der Nutzer unterschiedlich nach Altersklasse sowie die
Aufsichtsperson exakt zu benennen.

(3) Diese Ausgangsinformationen bilden die Grundlage für
die Erstellung eines Nutzungsvertrages zwischen der Bar-
lachstadt Güstrow und dem Nutzer. 
Für Vereine und Verbände sind nur die Vorstände Vertrags-
partner. Für die Stadt ist das Schulverwaltungs- und Sozial-
amt der zuständige Bereich.

(4) Die Nutzungsentgelte werden halbjährlich zum 15.03.
und 15.09. erhoben.

(5) Die Vertreter der Schulen, der Sportvereine und Verbände
sowie die Hallen- bzw. Platzwarte sind nicht berechtigt,
selbständig Nutzungszeiten zu vergeben.

(6) Die Sportstättenvergabekommission ist allein der
Interessenwahrnehmung aller Antragsteller verpflichtet.
Sie zeichnet auch für die Kontrolle der Einhaltung der bestä-
tigten Zeiten verantwortlich.

(7) Die Sportstättenvergabekommission setzt sich aus je
einem Vertreter der Stadtverwaltung Güstrow, der Kreisver-
waltung Güstrow und des Kreissportbundes zusammen.

§ 4 Nutzungszeiten

(1) Die Sporteinrichtungen und -anlagen werden widerruflich
Montags bis Freitags von 07:00 Uhr bis 21:30 Uhr vergeben.
Ausnahmefälle sind möglich.

(2) Die Wettkampftermine der Vereine und Verbände an den
Wochenenden werden nach Anforderung gesondert ver-
traglich geregelt.
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(3) Die Nutzung an gesetzlichen Feiertagen wird im
Feiertagsgesetz M-V geregelt. 
Ausnahmen hierzu sowie die Nutzung während der Weih-
nachts- und Sommerferien sind gesondert zu beantragen.

§ 5 Art der Nutzung

(1) Der Antragsteller erhält einen Vertrag zur Nutzung der
Sporteinrichtungen und -anlagen, der die Rechte und
Pflichten der beiden Vertragspartner, die Nutzungsdauer
und die Entrichtung der Nutzungsgebühren regelt.
Mit den Verträgen wird auch die Haus- und Platzordnung
übergeben. 

(2) Die Grundausstattung der Sporteinrichtungen und -anla-
gen erfolgt durch die Stadt Güstrow. Für die darüber hinaus
zum Betreiben einer besonderen Sportart notwendigen
Sportgeräte ist der Nutzer selbst verantwortlich.

(3) Bestehende Vereinbarungen zwischen Schulen und Ver-
einen zur gemeinsamen Nutzung von Sportgeräten und ma-
terialien behalten ihre Gültigkeit und sollten weiterhin
Grundlage für die Absicherung der materiell-technischen
Substanz des Sporttreibens im jeweiligen Territorium bilden.
Die Nutzer werden bei der Unterbringung der benötigten
eigenen Geräte und Materialien 
unterstützt.

§ 6 Kündigung

(1) Bei Verstößen gegen den Nutzungsvertrag haben die
Antragsteller mit einer fristlosen Kündigung zu rechnen.

§ 7 In-Kraft-Treten

(1) Die Ordnung zur Benutzung von Sportstätten tritt mit
Wirkung vom 01.01.2006 in Kraft.

(2) § 2 Abs. 1 letzter Satz tritt mit der Ergänzung ab
01.01.2008 in Kraft.

Güstrow, 9. Oktober 2007

Arne Schuldt

Erneute öffentliche Auslegung des
Entwurfes des Bebauungsplanes Nr. 70 -
Bioenergiepark nach § 4 a Abs. 3 BauGB

Der von der Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow in
ihrer Sitzung am 25.10.2007 beschlossene und zur erneuten
Auslegung bestimmte Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 70 -
Bioenergiepark die Begründung und der Umweltbericht lie-
gen in der Zeit vom

12.11.2007 bis zum 12.12.2007
im Flur des Stadtentwicklungsamtes, 1. OG, Domstr. 16 von

Mo, Mi: von 7:30 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr
Di: von 7:30 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr
Do: von 7:30 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr
Fr: von 7:30 - 12:00 Uhr aus.

Zusätzlich können telefonisch Termine vereinbart werden.

Folgende umweltbezogene Informationen werden  ebenfalls
ausgelegt: Geruchs-, Schall- und Immissionsprognosegut-
achten, Visualisierung des Landschaftsbildes, Auswirkungs-
prognose für den Wasserhaushalt der angrenzenden Klein-
gewässer (Sölle), Gutachten zu den Auswirkungen des Vor-
habens auf geschützte Biotope, Amphibienkartierung.
Ebenso werden vorliegende umweltbezogene Stellungnah-
men ausgelegt.

Während dieser Auslegungsfrist können von jedermann
Stellungnahmen zu dem Entwurf des Bebauungsplanes, der
Begründung und dem Umweltbericht schriftlich oder wäh-
rend der Dienststunden zur Niederschrift abgegeben  wer-
den. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können
unberücksichtigt bleiben. Es wurde bestimmt, dass Stel-
lungnahmen nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen
abgegeben werden können.
Es wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 der
Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm
Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antrag-
steller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet gel-
tend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden
können.

Güstrow, 26. Oktober 2007

Der Bürgermeister

Die Vervielfältigungs- und Veröffentlichungsgenehmigung
für den Flurkartenauszug der Gemarkung Suckow, Flur 1
wurde am 28.10.2005 mit der Genehmigungs-Nr. 19/2005
durch den Landkreis Güstrow, Kataster- und Vermessungs-
amt erteilt.
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Termine
Die nächste Sitzung der Stadtvertretung Güstrow findet
am Donnerstag, dem 06.12.2007 um 18:00 Uhr im Bür-
gerhaus, Sonnenplatz 1, statt.
Die nächste Sitzung des Hauptausschusses findet  am
Donnerstag, dem 22.11.2007 um 18:30 Uhr im Rathaus,
Stadtvertretersaal, statt.
Einladung und Tagesordnung werden eine Woche vor
Sitzungstermin durch Aushang im Schaukasten der
Stadtverwaltung, Rathaus, Markt 1, öffentlich bekannt
gegeben.

www.bar lachstadt-guestrow.de



Friedhofsgebührenordnung
für den Friedhof in Güstrow vom 13. September 2007

Auf Grund des § 32 Nrn. 7 und 8 Kirchgemeindeordnung der
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs hat
der Kirchenkreisrat die nachstehende zu veröffentlichende
Friedhofsgebührenordnung für den Friedhof in Güstrow be-
schlossen. 

§ 1
Allgemeines

Für die Benutzung des Friedhofs und seiner Einrichtungen
sowie für sonstige nachstehend aufgeführte Leistungen des
Friedhofsträgers werden Gebühren nach Maßgabe dieser
Gebührenordnung erhoben.

§ 2
Gebührenschuldner

(1) Zur Zahlung der Gebühren ist in folgender Reihenfolge
derjenige verpflichtet:

1.der Inhaber des Grabnutzungsrechts ist,
2.der für die Totenfürsorge im Sinne des Bestattungsge-

setzes verantwortlich ist,
3.der ein eigenes Recht an der Bestattung hat,
4.der zur Tragung der Kosten gesetzlich verpflichtet ist,
5.der zuletzt einen Antrag stellt auf die Benutzung des 

Friedhofs oder der Friedhofseinrichtungen zum Zwek-
ke der Bestattungen oder Verleihung eines unmittelba-
ren oder mittelbaren Grabnutzungsrechts oder die Durch-
führung sonstiger Leistungen.

(2) Sind mehrere Personen zahlungspflichtig, so haften sie
als Gesamtschuldner.

(3) Bei Zurücknahme eines Antrages für die Benutzung des
Friedhofs oder der Friedhofseinrichtung können, falls mit
den sächlichen Vorbereitungen des erteilten Auftrages be-
reits begonnen wurde, die Gebühren nach dem tatsäch-
lichen Aufwand festgesetzt und erhoben werden.

§ 3
Entstehung der Gebührenpflicht und Zahlungen

(1) Die  Gebührenpflicht entsteht mit Antragstellung und
Bestätigung durch die Friedhofsverwaltung. In denjenigen
Fällen, in denen kein Antrag vorliegt, Leistungen aber erfor-
derlich sind, entsteht die Gebührenpflicht, sobald die Leis-
tungen erbracht sind.

(2) Die Gebühren sind innerhalb von 30 Tagen nach Zugang
des Gebührenbescheides fällig. Ist im Gebührenbescheid ein
anderer Zeitpunkt für die Fälligkeit angegeben, so gilt dieser.

(3) Der Friedhofsträger kann - abgesehen von Notfällen - die
Benutzung des Friedhofs untersagen und Leistungen verwei-
gern, sofern ausstehende Gebühren nicht entrichtet worden
sind oder eine entsprechende Sicherheit nicht geleistet ist.

§ 4
Stundung und Erlass von Gebühren

Die Gebühren können in besonderen Härtefällen aus Billig-
keitsgründen auf Antrag gestundet, sowie ganz oder teil-
weise erlassen werden.

§ 5
Gebührenhöhe

1. Grabnutzungsgebühren
Reihengrabstätten:
- für Särge für 25 Jahre 600,00 Euro
- für Urnen für 25 Jahre 410,00 Euro
- Rasenreihengräber für Särge für 25 Jahre 1.400,00 Euro
Wahlgrabstätten:
- für Särge je Grabbreite für 25 Jahre 725,00 Euro
- für Urnen je Grabbreite für 25 Jahre 525,00 Euro
- Wiedererwerb des Nutzungsrechtes an einer Erdwahlgrab-

stätte je Grabbreite und Jahr 29,00 Euro
- Wiedererwerb des Nutzungsrechtes an einer Urnenwahl-

grabstätte je Grabbreite und Jahr 21,00 Euro
Urnengemeinschaftsgräber:
- Abteilung 21 460,00 Euro
- Abteilung 09, 13 und 17 900,00 Euro

2. Friedhofsunterhaltungsgebühr
Die Friedhofsunterhaltungsgebühr wird je Grabbreite und
Jahr berechnet. Sie beträgt 16,00 Euro
Die Gebühr wird für ein Jahr im Voraus erhoben.

3. Bestattungsgebühren
- für eine Sargbestattung 230,00 Euro
- für eine Sargbestattung für Kinder unter 5 Jahren

100,00 Euro
- für eine Urnenbeisetzung 100,00 Euro
- Aufbahrung eines Sarges 20,00 Euro
- Aufbahrung einer Urne 10,00 Euro
- für die Gestellung von Trägern, je Träger 20,00 Euro

4. Nutzungsgebühren
- Kapellennutzung 150,00 Euro
- Kühlkammerbenutzung

Grundgebühr bis zu 2 Tagen 30,00 Euro
für jeden weiteren Tag 15,00 Euro

- Dekoration der Kapelle 50,00 Euro
- Gruftschmuck 15,00 Euro

5. Weitere Leistungen
- pflichtgemäße Pflege bei vorzeitiger Rückgabe des Nut-

zungsrechtes
0 bis 5 Jahre 62,00 Euro
6 bis 10 Jahre 123,00 Euro
11 bis 15 Jahre 185,00 Euro
16 bis 20 Jahre 245,00 Euro

- Aufhügelung einer Sarggrabstätte 72,00 Euro
- Aufhügelung einer Urnengrabstätte 36,00 Euro
- Rasenpflege bei Rasengräbern für die Ruhezeit

155,00 Euro
- Rasenpflege bei Rasengräbern pro Jahr jeweils je Grab-

breite 6,00 Euro

6. Verwaltungsgebühren
- Ausfertigung oder Umschreibung einer Graburkunde

10,00 Euro
- Genehmigung zur Errichtung eines Grabmals 21,00 Euro
- Genehmigung zur Ausübung eines Gewerbes 31,00 Euro
- Überlassung eines Exemplars der Friedhofsordnung

3,00 Euro

7. Gebühren für Ausgrabungen
- Ausgrabung eines Sarges 1.500,00 Euro
- Ausgrabung einer Urne 205,00 Euro
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§ 6
Zusätzliche Leistungen

Für zusätzliche Leistungen,  für die eine Gebühr in § 5 nicht
vorgesehen ist,  setzt der Friedhofsträger das zu entrich-
tende Entgelt fallweise nach dem tatsächlichen Aufwand
fest.

§ 7
Zurücknahme des Nutzungsrechts

Wird ein Antrag auf  Zurücknahme des Grabnutzungsrechts
vor Ablauf der Nutzungszeit, aber nach Ablauf der Ruhezeit,
genehmigt, besteht kein Anspruch auf Erstattung der Grab-
nutzungsgebühren für die nicht  ausgenutzte Zeit.

§ 8
In-Kraft-Treten

(1) Diese  Friedhofsgebührenordnung tritt nach erfolgter
Genehmigung durch den Oberkirchenrat am Tage nach ihrer
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenordnung treten
die bisher gültige Friedhofsgebührenordnung vom 26. Au-
gust 1999 und ihre Änderungen außer Kraft.

Der Kirchenkreisrat des Kirchenkreises Güstrow am 13. Sep-
tember 2007.

............................................                                               
Unterschrift
des Vorsitzenden des Kirchenkreisrates

Hinweis auf die öffentliche Bekanntmachung der
Friedhofsgebührenordnung für den Friedhof in Güstrow

Die Friedhofsgebührenordnung wurde vom Kirchenkreisrat
beschlossen am 13.09.2007 vom Oberkirchenrat genehmigt
am 01.11.2007 öffentlich bekannt gemacht im Güstrower
Stadtanzeiger. 

Dieses, den vollen Wortlaut der Friedhofsgebührenordnung
enthaltende, amtliche Verkündungsblatt kann zu den
Sprechzeiten in der Friedhofsverwaltung eingesehen wer-
den.

Die Friedhofsgebührenordnung tritt am Tage nach ihrer
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

Der Kirchenkreisrat des Kirchenkreises Güstrow am 13. Sep-
tember 2007.

............................................                                               
Unterschrift
des  Vorsitzenden des Kirchenkreisrates

Bekanntmachung
der GIG Güstrower Immobilien- und Gebäude-

management GmbH nach § 73 KV M-V i. V. m. §
16 Kommunalprüfgesetz Jahresabschluss 2006

Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung zum Jahres-
abschluss 2006, veröffentlicht im Güstrower Stadtanzeiger
Jahrgang 17 Nr. 9 Ausgabe Oktober 2007 teilt die Ge-
schäftsführung mit:

1. Der Landesrechnungshof erteilte mit Datum vom
16.10.2007 nach eingeschränkter Prüfung die Freigabe des
Prüfungsberichtes der DOMUS Nordrevision GmbH, Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft.

2. Gemäß Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag
ist der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2006 vor Ge-
winnabführung in Höhe von 39.875,56 Euro um den aus An-
fangsverlusten resultierenden vorgetragenen Jahresfehl-
betrages des Geschäftsjahres 2005 in Höhe von 14.484,86
Euro zu vermindern und der verbleibende Jahresüberschuss
in Höhe von 25.390,70 Euro an den Gesellschafter, die Woh-
nungsgesellschaft Güstrow (WGG) GmbH, abzuführen. 

Güstrow, 22. Oktober 2007

Die Geschäftsführung

Dobbek                          Schmidt

Bekanntmachung
der Stadtwerke Güstrow GmbH nach

§ 73 kV M-V i.V.m., § 16 Kommunalprüfungs-
gesetz Jahresabschluss 2006

1. Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2006 wurde
mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27. Juni
2007 festgestellt.

2. Die Gesellschafterversammlung beschloss am 1. Juni
2006, 450.000,00 Euro des Jahresüberschusses des Ge-
schäftsjahres 2006 auszuschütten. Dieser Betrag wurde
hälftig mit Vorabausschüttung vom 15. Juni 2006 und 15.
Dezember 2006 ausgezahlt. Der im festgestellten Jahres-
abschluss der Gesellschaft zum 31.12.2006 ausgewiesene
Bilanzgewinn in Höhe von 2.784.420,77 Euro wird in Höhe
von 800.000,00 Euro der Gewinnrücklage der Gesellschaft
zugeführt und im Übrigen (in Höhe von 1.984.420,77 Euro)
auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2006 wurde ent-
sprechend des Beschlusses des Aufsichtsrates vom 16.
Oktober 2006 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG Hamburg
durchgeführt. Nach Abschluss der Prüfung durch die KPMG
Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG wurde am 27. April
2007 folgender uneingeschränkter Bestätigungsvermerk
erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss -bestehend aus Bilanz,
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang- unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lagebericht der Stadt-
werke Güstrow GmbH, Güstrow, für das Geschäftsjahr vom
1. Januar bis 31. Dezember 2006 geprüft. Nach § 10 Abs. 4
EnWG umfasste die Prüfung auch die Einhaltung der
Pflichten zur Entflechtung in der internen Rechnungslegung
nach § 10 Abs. 3 EnWG. Die Buchführung und die Aufstel-
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lung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften sowie die Ein-
haltung der Pflichten nach § 10 Abs. 3 EnWG liegen in der
Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft.
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahres-
abschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über
den Lagebericht sowie über die interne Rechnungslegung
nach § 10 Abs. 3 EnWG abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsge-
mäßer Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die
Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrich-
tigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des
durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lage-
bericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicher-
heit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit
beurteilt werden kann, ob die Pflichten nach § 10 Abs. 3
EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt sind. Bei der
Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse
über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und
rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen
über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prü-
fung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezo-
genen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die
Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht
sowie in der internen Rechnungslegung nach § 10 Abs. 3
EnWG überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten
Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschät-
zungen der Geschäftsführung, die Würdigung der Gesamt-
darstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
sowie die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuord-
nung der Konten in der internen Rechnungslegung nach
§ 10 Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt
sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde. Wir
sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend
sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.
Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung
der Buchführung und des Lageberichts hat zu keinen Ein-
wendungen geführt.
Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den
gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Stadtwerke Güstrow
GmbH. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahres-
abschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von
der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risi-
ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.
Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in
der internen Rechnungslegung nach § 10 Abs. 3 EnWG hat
zu keinen Einwendungen geführt.“

4. Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen vom 12.
bis 23. November 2007 im Bürgerbüro der Stadtverwaltung
Güstrow, Markt 1, öffentlich aus.

Güstrow, 1. Oktober 2007

Stadtwerke Güstrow GmbH

Föniger Meier
Geschäftsführer Kaufm. Assistentin

der Geschäftsführung

Landkreis Güstrow
-Der Landrat-
Kataster- und Vermessungsamt 

Das Kataster- und Vermessungsamt des Landkreises Güs-
trow hat von Amts wegen für die Fluren  1, 2, 3, 4, 15, 16,
20, 21, 40, 41, 66, 67, 77 und 80 der Gemarkung Güstrow
auf der Grundlage des § 11 Absatz 4 und § 13 Absatz 3 des
Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegen-
schaftskataster des Landes Mecklenburg-Vorpommern
Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 22. Juli 2002 (GVOBl. M-V
S. 524), zuletzt geändert durch Artikel 3 Nr. 1 des Gesetzes
vom 1. August 2006 (GVOBl. M-V S. 634), die automatisierte
Liegenschaftskarte (ALK) erstellt.

Das Verfahrensgebiet umfasst alle Flurstücke der Fluren
1, 2, 3, 4, 15, 16, 20, 21, 40, 41, 66, 67, 77 und 80 in der
Gemarkung Güstrow.

Auf Basis des vorhandenen Katasterzahlenwerkes und teil-
weise ergänzenden Digitalisierungen wurden alle betroffe-
nen Flurstücke in einen digitalen Nachweis überführt.
Für die betroffenen Flurstücke hält das Kataster- und Ver-
messungsamt Auszüge aus der Liegenschaftskarte sowie
Flurstücks- und Eigentümernachweise bereit. Die Auszüge
und Nachweise erhalten die jeweiligen Eigentümer/Erbbau-
berechtigten bzw. deren Bevollmächtigte während der Of-
fenlegungszeit unentgeltlich.
Die Offenlegung des Ergebnisses der Überführung in den
digitalen Bestand des Liegenschaftskatasters wird hiermit
nach § 13 Absatz 5 VermKatG bekannt gegeben. Die Frist
für die Offenlegung beträgt einen Monat.
Die Offenlegung erfolgt ab Montag, dem 3. Dezember
2007, bis einschließlich Donnerstag, den 3. Januar 2008,
in den Diensträumen des Landkreises Güstrow beim

Kataster- und Vermessungsamt / Zimmer 3U27 / 29
Am Wall 3
18273 Güstrow

während der allgemeinen Geschäftszeiten
Montag, Mittwoch und Freitag 8:30 - 12:00 Uhr
Dienstag 8:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag 8:30 - 17:00 Uhr
oder nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung (Tel.:
03843 755-6231) auch zu einem anderen Zeitpunkt.

Mit Ablauf der Offenlegungsfrist tritt der digitale Daten-
bestand als amtliche Karte im Sinne des § 2 der Grund-
buchordnung an die Stelle der bisherigen Flurkarte.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen den digitalen Nachweis des Liegenschaftskatasters
kann innerhalb eines Monates nach Beendigung der Offen-
legung Widerspruch beim Landkreis Güstrow, Am Wall 3-5,
18273 Güstrow, schriftlich oder zur Niederschrift erhoben
werden.

Güstrow, 11. Oktober 2007

im Auftrag

Philipp
Amtsleiterin
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Wohnbaugrundstücke
in der Barlachstadt Güstrow

Objekt: am Hengstkoppelweg
Grundstücksgröße: ab 650 m2

Verkehrswert: 23 Euro/m2

(zzgl. Erschließungskosten)
Bebaubarkeit: Bebauungsplan Nr. 11

Objekt: OT Suckow, Kattenberg 42
Grundstücksgröße: ca. 564 m2

Verkaufspreis: Verhandlungsbasis
Bebaubarkeit: Bebauungsplan Nr. 6a

Objekt: OT Suckow, Kattenberg 29c
Grundstücksgröße: ca. 679 m2

Verkaufspreis: Verhandlungsbasis
Bebaubarkeit: Bebauungsplan Nr. 6a

Objekt: OT Bauhof, Drei Linden
Grundstücksgröße: ab 600 m2

Verkaufspreis: 71,07 Euro/m2

Bebaubarkeit: Bebauungsplan Nr. 7

Gewerbegrundstücke
in der Barlachstadt Güstrow

Objekt: Wolfskrögen 7
Nutzung: Gewerbegrundstück
Grundstücksgröße: 8.603 m2 -

oder Teilfläche nach Bedarf
Verkaufspreis: Verhandlungsbasis
Bebaubarkeit: Bebauungsplan Nr. 34

Objekt: Wolfskrögen 11 -
direkt an der B 104

Nutzung: Gewerbegrundstück
Grundstücksgröße: 4.405 m2

Verkehrswert. 160.000,00 Euro
Bebaubarkeit: Bebauungsplan Nr. 34

Objekt: Bredentiner Weg und 
Bredentiner Straße

Nutzung: Gewerbegrundstücke
Grundstücksgröße: Teilung nach Bedarf
Verkehrswert. ab 1,00 Euro/m2

Bebaubarkeit: Bebauungsplan Nr. 51

Ein Verkauf steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung
der Stadtvertretung.
Nähere Informationen erhalten Sie bei der Stadtverwal-
tung Güstrow, Abteilung Kommunale Betriebe und
Liegenschaften, Herrn Saß unter Telefon 03843 769-485.  

Verkaufsobjekt
der Barlachstadt Güstrow

Sanierungsgebiet „Altstadt“ Güstrow

Objekt: Pferdemarkt 19
Grundstücksgröße: 865 m2

Nutzfläche: ca. 550 m2

Denkmalpflegerische Bewertung: Einzeldenkmal
Verkehrswert: 35.000,00 Euro

Das Gebäude Pferdemarkt 19 befindet sich in der Güstro-
wer Altstadt am westlichen Eingangsbereich zur Hauptge-
schäftsstraße/Fußgängerzone Pferdemarkt. 
Die Barlachstadt Güstrow als Eigentümer beabsichtigt, das
Grundstück aus dem Sanierungssondervermögen zu ver-
äußern. 
Bei dem Gebäude Pferdemarkt 19 handelt es sich um einen
zweigeschossigen Historismus-Eckbau, der 1877 nach der
Erschließung dieses Blockbereiches erbaut wurde. 
Die Straßenfassaden am Pferdemarkt und an der Hage-
böcker Mauer sind gegliedert durch ein hohes Erdgeschoss
mit Putzquaderung und einem darüberliegenden, schlicht
verputzten Obergeschoss. Die Betonung der Gebäudeecke
erfolgt durch eine dreiseitige Wandvorlage und im Ober-
geschoss durch eine Brüstungsbalustrade und einen kleinen
Balkon. Die westliche Achse am Pferdemarkt mit dem
Hauseingang besitzt einen verzierten Erker mit Pilastern und
einen Dreiecksgiebel. Die Ausstattungsteile wie Fenster, Tü-
ren, Fußböden sowie die Malereien im Eingangsbereich und
im Treppenhaus sind aus dieser Zeit erhalten. 
Hofseits befinden sich ein eingeschossiger Fachwerkschup-
pen sowie ein zweigeschossiges Gebäude mit Fachwerk-
obergeschoss und an der Hageböcker Mauer 2 Garagen. 
Die Erschließung des Grundstücks erfolgt über eine Zufahrt
von der Hageböcker Mauer aus. 

Das Gebäude ist seit einigen Jahren leerstehend und bedarf
einer grundlegenden Sanierung. Es liegt im unbeplanten in-
nerstädtischen Bereich deren Umgebung als Mischgebiet
entsprechend § 6 Bau NVO einzustufen ist. Das letzte Ober-
geschoss ist dem Wohnen vorbehalten, Vergnügungsstätten
sind ausgeschlossen.
Die Sanierung kann mit Städtebaufördermittel je nach Ver-
fügbarkeit im Rahmen der jeweils gültigen Städtebauförde-
rungsrichtlinien MV unterstützt werden. Auf Fördermittel be-
steht jedoch kein Rechtsanspruch. 

Anfragen und Besichtigungswünsche richten Sie bitte an die
Abteilung Kommunale Betriebe und Liegenschaften in der
Domstraße 16, Frau Fromberg, Tel. 03843 769-443.

Aussagefähige Bewerbungsunterlagen sind mit einem
Finanzierungs- und Nutzungskonzept unter Berücksichti-
gung der durch die Stadtvertretung beschlossenen Verga-
bekriterien an die Barlachstadt Güstrow, Abt. Kommunale
Betriebe und Liegenschaften, Markt 1, 18273 Güstrow bis
zum 31.12.2007 zu richten.

Die Vergabe steht unter dem Vorbehalt eines Beschlusses
durch die politischen Gremien der Barlachstadt Güstrow.
Die Stadt behält sich das Recht vor, die Ausschreibung ohne
Angabe von Gründen für ungültig zu erklären.
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Berichte der Fraktionen der Stadtvertretung

Lebendige Partnerschaft

10 Jahre einer lebendigen
Partnerschaft zwischen Gryfice und
Güstrow waren in diesem Jahr

Anlass vielfältiger Begegnungen. Nach einem ersten
Festwochenende in Güstrow luden die polnischen Freunde
zum Gegenbesuch anlässlich des traditionellen
Erntedankfestes ein. Vom 14. bis 16. September 2007 reiste
deshalb eine große Delegation mit Vertretern der Stadt, der
Wirtschaft, der Kultur und der Freiwilligen Feuerwehr nach
Polen. Für die deutschen Gäste hatten die Gastgeber ein
umfangreiches Programm vorbereitet.

Nach dem Begrüßungsabend auf Schloss Rybokarty war
der Sonnabend mit vielen offiziellen Terminen gefüllt. Einen
ersten Höhepunkt bildete die Ausstellungseröffnung im
Kulturhaus, mit der sich Güstrow für die Bürgerinnen und
Bürger von Gryfice präsentierte. In deutscher und polnischer
Sprache und mit repräsentativen Fotos wurden Sehens-
würdigkeiten der Stadt wie das Schloss, der Dom, der Na-
tur- und Umweltpark und die OASE, aber auch Unterneh-
men wie die Stadtwerke, die WGG und die AWG vorgestellt.
Danach pflanzten die Vertreter beider Städte auf dem Platz
vor dem Rathaus bei stürmischem Wetter einen Paradies-
apfelbaum, der an das zehnjährige Bestehen der Partner-
schaft erinnern soll. In einer Arbeitsgruppe ging es im
Anschluss um kommunalpolitische Themen. Ein Besuch an
der Schule in Trzygow und  bei der Feuerwehr wurde eben-
falls absolviert. Und nicht nur die junge Generation, die
Schüler der Musikschule Fröhlich, konnten ihre sportlichen
Fähigkeiten bei einer Kanufahrt auf der Rega unter Beweis
stellen. Das Erntedankfest wurde dann festlich begangen.
Die ganze Stadt war auf den Beinen. Nach der Heiligen
Messe setzte sich ein Festumzug mit vielen fröhlichen
Menschen zur Bühne auf dem Markt in Bewegung. Trotz
niedriger Temperaturen war die Stimmung warm und herz-
lich. Zum Gelingen des Festprogramms trug auch die
Musikschule Fröhlich bei, die am Abend mit modernen
Rhythmen eine tolle Stimmung verbreitete und der Kälte
trotzte. Der Tag klang dann mit einer weiteren Begegnung
auf Schloss Rybokarty aus. Immer wieder wurde dabei
betont, dass die Partnerschaft zwischen Gryfice und Güs-
trow noch lange bestehen bleiben soll. Für den Sonntag hat-
ten die polnischen Partner eine Exkursion nach Kolberg vor-
bereitet. Nach einer interessanten Stadtführung blieb auch
noch Zeit für einen Bummel an der Promenade und auf die
Seebrücke. Ein ereignisreiches Wochenende ging wie im
Flug vorbei.
Auch im Jahr 2008 wird die Partnerschaft lebendig sein.
Weitere Begegnungen sind fest verabredet.

Dr. Friedhelm Böhm, SPD-Fraktion

B`90/Grüne/FDP:

Güstrow, die umweltgerechte Stadt

Was hat Güstrow, was andere Städte nicht haben? 
Nun, Güstrow bekam vor geraumer Zeit den Titel „Umwelt-
gerechte Stadt“ verliehen. Da können sich also andere Städ-
te wie Rostock, Schwerin, Wismar u. a. von Güstrow eine
Scheibe abschneiden. So ein Titel schmückt, macht (viel-
leicht) auch ein bisschen stolz, und man kann damit werben.
Vor diesem Hintergrund wäre es doch schön gewesen,
wenn wir auch noch „Gentechnikfreie Barlachstadt Güs-
trow“ hätten hinzufügen können. Das sah die Stadtvertre-
tung aber anders und stimmte mit großer Mehrheit gegen
unseren Antrag, nachdem dieser, durch alle Ausschüsse
geleitet und dort ohne große Diskussionen (Warum dann
das Brimborium mit den Ausschüssen?) mit Enthaltungen
und Nein-Stimmen abgehandelt wurde. Da fragt mensch
sich dann schon manchmal: Wozu gibt es eigentlich Aus-
schüsse? Wenn es denn nachvollziehbare Begründungen
für eine Ablehnung gibt, kann man es ja akzeptieren. Aber
so? Des Rätsels Lösung einmal mehr: wenn einem inhaltlich
nichts dazu einfällt, verliert man sich in Abstrusem. Die
Gefahren durch Gentechnik sind ebenso wie Waldsterben,
Ozonloch und  Klimawandel demnach nur Hirngespinste
durchgedrehter Ökospinner. Wie bitte? Generationsüber-
greifendes Denken? Fehlanzeige! Was also hat Güstrow
anderen Städten voraus? Den Titel „Umweltgerechte Stadt“,
der aber nicht gelebt wird. Im Gegensatz dazu Rostock: kein
Titel, dafür aber gentechnikfreie Stadt!

Güstrow, die zuckerfreie Stadt

Wir wussten, das Ende der Zuckerfabrik steht bevor, aber
wir alle (Verwaltung, Stadtvertretung, Bürger) können nichts
tun, um es zu verhindern. Das macht traurig, fassungslos,
wütend. Versuche, aus dem bestehenden Werk etwas Neu-
es zu entwickeln, sind wohl zum Scheitern verurteilt, da die
große Politik und die Nordzucker AG dies nicht wollen oder
nicht können (das dürfen wir uns aussuchen). „Restruk-
turierung“ wird der nun folgende Prozess der Abwicklung,
des kompletten Abrisses aller Bauten genannt, ein ver-
schleierndes Wort (Orwell hätte es nicht besser erfinden
können) für eine im wahrsten Sinne des Wortes nackte Tat-
sache: eine grüne Wiese, ergo: „Renaturierung“. Als hätten
wir nicht schon genug davon in Mecklenburg-Vorpommern!
Einen Bogen um die Produkte von Nordzucker können wir
leider nicht machen, da es (fast) nichts Anderes gibt. Bleibt
außer dem Boykott also nur, weniger davon zu verwenden.
Alles in allem: ziemlich bitterer Zucker!

Güstrow, eine Stadt mit Weitblick?

Wenn die Nawaro denn mitspielt, werden wir bald einen Bio-
energiepark haben. Der bringt Arbeitsplätze und Gewerbe-
steuer. Kein Zweifel: beides brauchen wir dringend. Mal von
den direkten Folgen, die wir schon nach Inbetriebnahme der
Anlage zu spüren bekommen werden, sollten wir über den
Tag hinausschauen. Denn es bringt nichts, auf kurzfristige
Vorteile zu setzen. Sonst stehen wir womöglich bereits in
zehn Jahren dort, wo wir jetzt mit der Zuckerfabrik stehen:
vor einer Investitionsruine. Es wäre doch einfach schön,
wenn alle Verantwortlichen bei dieser für Güstrow bedeu-
tungsvollen Ansiedlung gründlicher das Für und Wider ab-
wägen würden, als es bei anderen Beschlüssen in der Ver-
gangenheit passiert ist. Es darf niemandem egal sein, was
nach dem Ausscheiden aus Amt und Würden, gleich in
welcher Funktion, kommt.

Klaus Biener, Fraktionsvorsitzender Bündnis`90/Grüne/FDP
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Leben im Grünen - aber in der Altstadt

Über die Vorzüge des
Wohnens in der Altstadt
wurden bereits mehrere
überzeugende Berichte
an dieser Stelle abge-
druckt. Wir können uns
diesen uneingeschränkt
anschließen. Bleibt die
Frage, was aus unserer
Sicht zu diesem Thema
angefügt werden kann.
In den zurück liegenden
Jahren wohnten wir, als
Liebhaber historischer
Häuser in einem Bau-
ernhaus des 18. Jahr-
hunderts, das wir in Ei-
genregie restauriert ha-
ben. Dies war von einem
Garten umgeben. Das
Leben in ihm, seine

Pflege und Ausgestaltung war uns lieb und teuer geworden.
Nun mit zunehmendem Alter, bevorzugen wir mehr die
kurzen Wege, ohne Auto und so zog es uns in die Stadt.
Im Jahre 2004 begannen wir mit der Renovierung des Hau-
ses Markt 25. Es hat, was für uns sehr entscheidend war,
einen Hinterhausgarten, in dem ein großer Nussbaum steht.
Bereits im Herbst 2005 war die erste Etage bezugsfertig.
Glückliche Umstände führten dazu, dass wir während der
Instandsetzungsarbeit fast zwangsläufig auf ungewöhnliche
Weise die zum Verkauf stehende Immobilie Domstraße 2
kennen lernten, da dieses Grundstück im Hinterhofbereich
an das unsere grenzte.

Durch die fast undurchdringlichen Sträucher des verwilder-
ten Gartens der ehemaligen Opitz´schen Buchhandlung
schimmerte uns altes Fachwerkgemäuer entgegen. Dies
weckte unsere Neugierde. So bahnten wir uns durch die
Wildnis einen Weg, um kurz darauf vor einem mit Schutt und
Müll bedeckten Gang zu stehen, an dessen Ende sich eine
dunkle Öffnung auftat. Vorsichtig bewegten wir uns in das
offene Haus. Da die Fensterläden verschlossen und alle Öff-
nungen bis auf den Hintereingang verbrettert waren,
herrschte in fast allen Räumen eine unheimlich dämmrige
Atmosphäre. In gespannter Erwartung unvorhersehbarer
Entdeckungen durchstreiften wir alle Räume. Was uns vor
allem auf dem Dachboden, mit seinen ruß geschwärzten
Balken und den über Generationen abgelegten Papier, Bü-
chern, ausgemusterten Hausgeräten und Ordnern, die sich
wie ein verstaubtes Totenhemd über Balken und Böden aus-
breiteten, in die Augen stach, war das enorme Alter des

Dachgebälks. Hier ahnte man noch mittelalterliches Woh-
nen. Sicher – insgesamt war der äußere Zustand dieses
Gebäudes erschreckend schlecht. Aber gerade das Alter
faszinierte uns. Wir besuchten das Haus unbemerkt immer
wieder und versuchten den Sanierungsaufwand abzuschät-
zen. Daneben reizte uns die Vorstellung, was sich für
Möglichkeiten ergeben könnten, wenn beide Grundstücke
zusammen gelegt würden. Beispielsweise gäbe es für die
Sanierung beider Hausobjekte, also Domstraße und vor
allem des Kemladens Markt 25, den enormen Vorteil, durch
die Einfahrt von Lkws auf das eigene Grundtsück Container
abstellen oder abholen zu können oder die Anlieferung von
Baumaterialien jeglicher Art zu ermöglichen. Auch wäre die
Parkproblematik gelöst und vor allem ließe sich die Garten-
fläche verdoppeln. Nach Wochen des Abwägens nahmen
wir Kontakt mit der Marklerin auf. Und erst nach der Zusage
der BIG-Städtebau uns der Sanierung mit Fördermitteln zu
unterstützen, entschlossen wir uns zum Kauf Anfang 2005.
Die Sanierung der Außenhülle wie Dachstuhl, Dachein-
deckung, Außenwände, Fenster erfolgte ab Herbst 2005
und zog sich bis April 2006 hin. Im Sommer 2006 wurde der
mit der Denkmalpflege vorab vereinbarte Torbau zur Schlie-
ßung der Baulücke zwischen Domstraße 1 und Domstraße 2
eingeführt und somit die vorherige Geschlossenheit der
Straßenflucht wieder hergestellt.

Seit 2007 schreitet die Sanierung im Innern der Domstraße
2 weiter voran. Ab Herbst 2007 werden das Fachwerk und
die Ausfachungen des Rückfront des Hauses restauriert und
in das frei gelegte nicht unterkellerte Erdreich des Erdge-
schosses die Abwasserleitung gelegt. Das im Erdgeschoss
geplante Ladenlokal soll Ende 2008 bezugsfertig sein, die
Wohnung im Obergeschoss ein Jahr später. Für den
Kemladen Markt 25 wurde ein Sanierungsantrag eingereicht.
Die Zusammenlegung der beiden Grundstücke ergibt für
uns nur Vorteile. Die Mieter haben eine eigene Nutzgarten-
fläche und Terrasse zum Leben im Freien, sowie zwei
Autostellplätze. Wir haben bereits begonnen, die neu
gewonnenen Gartenflächen zu gestalten, müssen aber lei-
der das Ende der Bautätigkeiten abwarten, um Teich und
Nutzgarten anzulegen.

Die Hinterhausgärten im Altstadtbereich sind ein Segen für
all die Anwohner, die in ihnen leben oder zumindest sie im
Blickfeld haben und vom Gesang der Vögel verwöhnt wer-
den. Wir sind uns des Privilegs bewusst, mitten in der
Altstadt und gleichzeitig im Grünen leben zu können. So ist
der Altstadtbereich von Güstrow ein hervorragendes Wohn-
quartier, wo urbanes Leben und Wohnen sich vereinen lässt
mit einer Vielzahl von Privatgärten im Hinterhausbereich und
Grünflächen sowie Landschaftsgebiete die den Stadtkern
umgeben. Das ist sicher in dieser Form einmalig.

Christoff Röhm
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Zur Sanierung des Wohn- und
Geschäftshauses Kerstingstraße 2

Nach erfolgter Ausschreibung und bauvorbereitenden Pla-
nungen konnten im April diesen Jahres die Arbeiten für das
Sanierungsprojekt Kerstingstraße 2 mit seinem angeschlos-
senen „blauen Saal“ begonnen werden. Bereits bei den
ersten Rückbau- und Entkernungsarbeiten, die fortlaufend
von einem Bauhistoriker und der Denkmalschutzbehörde
begleitet wurden, stellte sich die Einmaligkeit dieses Ge-
bäudes heraus. Bislang unentdeckte Materialfunde aus der
Renaissance, Barocke Tapeten, sehr alte Decken- und
Wandmalereien, unter anderem im Bereich des Blauen Saa-
les, ließen auch Herrn Dr. Schirmer von der oberen Denk-
malschutzbehörde in Schwerin lange im Gebäude verwei-
len. Von Türen, Treppenanlage, Bodendielen, Parkettbe-
reichen, Kastenfenstern und Eingangstür bis hin zu Tapeten
wurde alles von wirklich historischem Wert zur Restau-
rierung geborgen, um dem erklärten Ziel, einer möglichst
vollständigen Rekonstruktion dieses Gebäudes, gerecht zu
werden.
Wie aber zu befürchten,  kamen auch deutlich größere Män-
gel in der Gebäudekonstruktion, als vor den Abbrucharbei-
ten ersichtlich, zu Tage  -  bis zu 450 Jahre Nutzung und 10
Jahre Leerstand fordern ihren Tribut. 
Teilweise vollständig fehlende Fundamente, durchweichte
Lehmbaubereiche an Decke und Wand, zersetzte Balken,
Fachwerks-  und Mauerteile mussten sensibel mit histori-
schen Materialien und Handwerkstechniken ersetzt werden,
bevor schließlich mit der neuen Dacheindeckung im Sep-
tember begonnen werden konnte.
Zeitgleich werden momentan die Fenster- und Außenstuck-
arbeiten zum Abschluss gebracht und auch mit dem Innen-
ausbau wurde bereits begonnen.

Alle Beteiligten sind sich sicher, nach Bewältigung all dieser
Herausforderungen, dieses wertvolle Gebäude der Stadt

und Stadtgeschichte Güstrows in kürze in seiner vollen
Pracht wieder erstrahlen lassen zu können.
In dieses alte Gemäuer wird wieder neues Leben einziehen.
Der Hauptmieter, das BilSE Institut  wird an diesem Standort
vor allem jungen Menschen die Tore öffnen. Es werden u. a.
EU-, Bundes- und Landesprojekte zur Berufsfrühorien-
tierung, zur Begabtenförderung und zur Entwicklung tech-
nischer und mathematisch-naturwissenschaftlicher Interes-
sen bei Schülern (MINT-Komplex) durchgeführt. Ebenso
wird hier die Planung und Vorbereitung der jährlichen „Schü-
ler - Landesolympiade für Informatik“  einschließlich des
Schülertrainings stattfinden.
Der historische blaue Saal bietet ideale Möglichkeiten für
wissenschaftliche und kulturelle Veranstaltungen. Er steht
auch der Öffentlichkeit zur Verfügung.  Für das Jahr 2008
liegen schon Anmeldungen für Workshops und kulturelle
Veranstaltungen externer Nutzer vor. Die zentrale Lage und
das historische Ambiente werden neben der installierten
modernen Kommunikationstechnik ideale Bedingungen für
effektives Arbeiten  schaffen.
Alle künftigen Nutzer warten ungeduldig auf die Fertigstel-
lung dieses historischen Gebäudes.

Rainer Schätz

Ergebnisse der
Einwohnerversammlungen

Mit über 30 Teilnehmern konnte im September und Oktober
eine gute Beteiligung auf den letzten Einwohnerversamm-
lungen in den Ortsteilen Klueß und Suckow verzeichnet wer-
den. Bürgermeister Schuldt informierte, dass der Weg zum
Tiefen See nicht wieder geöffnet wird. Weil das Gelände
munitionsbelastet sei, lehne der Bund die Öffnung ab. An
Stelle der gewünschten Brücke über die Lößnitz soll eine
einfache Forstüberwegung errichtet werden, da an der Ufer-
böschung ein Eisvogel brütet. Die vorgeschriebene FFH-
Prüfung (Flora-Fauna-Habitat-Prüfung) wurde beauftragt.
Nochmals wird sich die Verwaltung gegenüber dem Stra-
ßenbauamt dafür einsetzen, dass auf der B 103 in Richtung
Krakow am See außerhalb der Ortsdurchfahrt nur noch mit
max. 70 km/h gefahren werden darf. Die Sicherheit der
Schulkinder, die die Straße zur Bushaltestelle überqueren
müssen, ist nicht gegeben. Nach Aussagen der Anlieger hat
sich auch die Lärmbelastung durch den neuen Straßenbelag
erhöht. Der Pachtvertrag für den Sportplatz wurde zwischen
dem Verein Klueßer Sandhasen e. V. und der Barlachstadt
Güstrow zwischenzeitlich abgeschlossen. Die Anregung
eines Klueßer Bürgers, im Internetauftritt der Barlachstadt
Güstrow einen Hinweis auf die Ortsteile aufzunehmen, wird
umgesetzt. Die Seite http://www.guestrow.de/wirtschaft-
und-tourismus/standort/ wird zur Zeit entsprechend er-
gänzt. Eine Kurzinformation zu den Wohnquartieren in Neu
Strenz, Suckow und Klueß ist bereits unter http://www.gue-
s t row.de/bauen-wohnen-umwel t /ges te r n-heute-
morgen/wohnquartiere-stadtteilprofile.html abrufbar. 

Das Hauptthema der Einwohnerversammlung in Suckow
war erwartungsgemäß der Stand der Planungen zum Bio-
ernergiepark. Bürgermeister Schuldt informierte. Ein an-
deres Thema war die Raserei in der Güstrower Straße. Noch
in diesem Jahr werden hier die Aufpflasterungen zurückge-
baut. Die Verwaltung wurde beauftragt, zu prüfen, ob evl.
andere Verkehrsberuhigungsmaßnahmen umgesetzt wer-
den können.
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Schrottaktion vom 1.11. bis 17.11.2007
Achtung: Änderungen bitte beachten!

Vom 1. bis zum 17. November findet die nächste kostenlo-
se Herbst-Schrottaktion für die Barlachstadt Güstrow ein-
schließlich der Ortsteile Suckow, Klueß und Neu Strenz
statt. Die Container (meist mit der Aufschrift SBH) werden
wieder entsprechend dem Tourenplan gestellt.
Damit auch in Zukunft die kostenlose Schrottentsorgung an-
geboten werden kann, sucht die Barlachstadt Güstrow in
Zusammenarbeit mit einem Unternehmen nach neuen We-
gen. Dafür gibt es folgende Argumente. Auf der einen Seite
ist der Schrottpreis zwar kontinuierlich gestiegen, aber die
gesammelte Schrottmenge hat von Jahr zu Jahr abgenom-
men. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass aus den
bereitgestellten Containern gezielt Schrotteile entnommen
wurden und einige Bürger leider wider besseren Wissens die
Container zur bequemen Müllentsorgung nutzten. Hinweise
und Anfragen kamen aus der Bevölkerung, ob nicht beim
Bestücken der Container, insbesondere wenn sperrige Teile
zu entsorgen sind, Hilfe geleistet werden kann. In Auswer-
tung der vergangenen Schrottaktionen wird die Anzahl der
Containerstellplätze reduziert. An Standorten, an denen das
Aufkommen unter 0,1 Tonnen betrug, werden keine
Container mehr gestellt.
Neu ist, dass die Container nur an einem Tag in der Zeit
von 12:00 bis ca. 19:30 Uhr (außer sonntags) aufgestellt
werden. Ein Mitarbeiter des Entsorgungsunternehmen
ist während der Stellzeit vor Ort. Ein wichtiger Hinweis:
Reifen, Kühlschränke, Fernsehgeräte, Sperr- und Sonder-
müll gehören nicht in die Container. Hier werden über die
Wertstoffhöfe bzw. die Städtereinigung West Entsorgungs-
möglichkeiten angeboten. Hingegen wird alles an Schrott
auch mit anderem Materialbesatz (hier muss der offensicht-
liche Anteil an Metall überwiegen) gern wieder entgegenge-
nommen. In die Container zum Beispiel gehören: Bade-
wannen, Metallrohre, Garten- und Ackergeräte, Waschma-
schinen, Metallteile von Kfz. und Heizungen etc.

Tourenplan mit Containerstellplätzen

Stellort Stelltag     von - bis 

Spaldingsplatz (Parkflächen), 01.11. Do 12:00-19:30 Uhr
Bärstämmweg (gegenüber Einfahrt Gr. Kraul),

02.11. Fr 12:00-19:30 Uhr
Elisabethstraße (gegenüber Nr. 52/53 Parkplatz),

03.11. Sa 08.00-14:00 Uhr 
Schweriner Chaussee (Wossidlostraße),

05.11. Mo 12.00-19:30 Uhr
St.-Jürgens-Weg (vor Speicher),06.11. Di 12.00-19:30 Uhr

Senator Beyer-Weg (gegenüber Garagen),
07.11. Mi 12:00-19:30 Uhr

Primer Straße (Ziegeleiweg vor Gartenanlage),
08.11. Do 12:00-19:30 Uhr

Am Suckower Platz (Spielplatz), 09.11. Fr 12:00-19:30 Uhr
Lange Stege (Grünfläche gegenüber Nr. 37),

10.11. Sa 08:00-14:00 Uhr
Klueß (Sandweg Höhe Iglu-Stellfläche), 

12.11. Mo 12:00-19:30 Uhr

Neu Strenz (Zum Fuchsberg), 13.11. Di 16:00-18:00 Uhr
Suckow (Transformator),  14.11. Mi 12:00-19:30 Uhr
Parkplatz Gartenanlage Am Werder, 

15.11. Do 12:00-19:30 Uhr
Plauer Chaussee (gegenüber Tankstelle),  

16.11. Fr 12:00-19:30 Uhr
Goldberger Straße (Parkplatz), 17.11. Sa 08:00-14:00 Uhr

Ab jetzt gemeinsam

Am 1. Oktober wurde der Kooperationsvertrag zwischen der
Caritas Mecklenburg e. V. und dem Diakonieverein Güstrow
e. V. zur personellen Zusammenarbeit beim ambulanten
Hospizdienst Christophorus unterzeichnet.
Seit einigen Jahren schon arbeiten beide Organisationen an
diesem ökumenischen Projekt zusammen, beide unter dem
Leitsatz: „Das Sterben gehört zum Leben dazu“.  
Anfangs war die Unsicherheit in den Sozialstationen des
Diakonievereins Güstrow e. V. groß, den Hospizdienst hinzu-
zuziehen, wenn Leben zu Ende ging. „Sterbende begleiten -
das können wir selbst. Wir kennen unsere Patienten!“ -  war
oft die Meinung der Mitarbeiter. In Kursen und Treffen, die
der Hospizdienst in den Sozialstationen durchführte, wurde
die Arbeit vorgestellt und das Thema besprochen. Die Re-
sonanz war groß, sodass man immer häufiger die Hilfe des
Hospizdienstes vermittelte und in Anspruch nahm. Das ist
bis heute so geblieben. In den Sozialstationen des Diako-
nievereins Güstrow e.  V.  werden Mitarbeiterinnen zu Palli-
ativkräften weitergebildet und in Informationsveranstaltun-
gen wird Angehörigen dieser andere Ansatz der Pflege vor-
gestellt.  
Nun soll es gemeinsam weitergehen. Frau Marlies Sack ist
in der Diakonie-Sozialstation Bützow als Altenpflegerin tätig.
Im ambulanten Hospizdienst Christophorus wird sie Frau
Heidi Hahnemann in der Koordination des Dienstes unter-
stützen, denn es muss weitergebildet, organisiert und natür-
lich koordiniert werden. Ziel ist es, die gemeinsame Arbeit
im gesellschaftlichen Leben zu platzieren.
Dazu wird Ende Oktober ein weiterer Kurs für ehrenamtliche
Hospizhelferinnen in Güstrow angeboten. Anmeldungen
können telefonisch unter der Rufnummer des Hospizdiens-
tes 03843 721370 erfolgen. 

Herr Neumann (Geschäftsführer Caritas Mecklenburg e. V., Kreisverband Güs-
trow), Herr Schaub (Bereichsleiter Altenhilfe), Frau Hahnemann (Koordinatorin
des ambulanten Hospitzdienstes Christopherus), Frau Conradi (Einrichtungs-
leiter der Sozialstationen), Schw. Heidi Thoben (Pflegedienstleiterin der So-
zialstation Bützow), Frau Sack (Koordinatorin und Mitarbeiterin in der Sozial-
station Bützow), Schw. Simone Pieke (Stellvertretende Pflegedienstleiterin
Sozialstation Bützow) v.l.n.r.

Freundschaften sind ein Geschenk -
aber sie fallen nicht vom Himmel

„Freundschaften sind ein Geschenk - aber sie fallen nicht
vom Himmel“ - so lautet das Thema des Frühstückstreffens
für Frauen am 24. November, das um 9:00 Uhr im Hotel
„Stadt Güstrow“ beginnen wird. Erika Sonnenberg, Jahr-
gang 1941, wird über das Thema referieren. Der Unkosten-
beitrag beträgt 8 Euro, eine Betreuung für Kinder bis 8 Jahre
wird angeboten. Anmeldungen nimmt Monika Tschritter bis
zum 21. November unter Telefon 03843 685738 entgegen.

Sieglinde Seidel
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Sport- und Kongresshalle wird Veranstaltungsmekka

Die Güstrower brauchen nicht mehr in
die Ferne schweifen, um hochkarätige
Künstler zu erleben. Jetzt kommen die
Stars in die Barlachstadt!
Die Sommerpause ist endgültig vorbei:
Am 7. November können Interessierte
den Comedian Bernd Stelter mit seinem
neuen Programm „Pubertät ist mehr als
Pickel“ in der Kongresshalle erleben.

Am 14. Dezember sorgen zahlreiche Top-Künstler der popu-
lären Volksmusik- und Schlagerszene dafür, dass „Weih-
nachtszeit – schöne Zeit“ mit Andy Borg eine vorgezogene
Weihnachtsbescherung für die Zuschauer wird.
Zudem verspricht Roland Kaiser ein unvergessliches Gän-
sehaut-Feeling. Präsentiert von der Ostseewelle Crew und
mit den Strandfichten und der Schlagermafia im Vorpro-
gramm rockt die Halle am 21. Dezember.
Weiterhin erleben die größten Hits aus den erfolgreichsten
Musicalproduktionen hier in Güstrow eine Fortsetzung. Mit
dabei sind u. a. legendäre Songs aus „Mamma Mia“, „We
will rock you“ und „Buddy“ sowie mitreißende Hits aus „Kö-
nig der Löwen“ und „Dirty Dancing“. Zu erleben ist das
spektakuläre Musical Fieber am Samstag, den 29. Dezember.
Auch die verrückten Siebziger kehren zurück: Mit Schlag-
hosen und Plateauschuhen, Glitzeroveralls, Hotpants und
Minirock präsentieren sich ABBA Greatest am 8. Februar
nächsten Jahres.

EINTRITTSKARTEN FÜR SO ZIEMLICH JEDE GELEGENHEIT. 
BEI UNS IM VORVERKAUF!

¬ Güstrow
• „Nachtwächterführung“ jeden Freitag um 17:00 Uhr
• Bernd Stelter – Comedian 07.11.
• Wat isbloß bi Pingels los 10.11.
• 11. Super-Oldienacht 17.11.
• Bauer Korl 18.11.
• Weihnachtszeit - schönste Zeit mit Andy Borg 14.12.
• Roland Kaiser & Band 21.12.
• Musical-Fieber 29.12.
• Die Geschwister Hofmann Revue 2008 24.01.
• Abba’s Greatest 08.02.
• Frühlingsgala mit Frank Schöbel 12.03.
• Hans Werner Olm 28.03.

¬ Rostock
• Gentleman 08.11.
• Heinz Rudolf Kunze 10.11.
• Fight Night German King Cup 10.11.
• Laith Al-Deen 14.11.
• Holiday On Ice                                         22.11.-25.11.

¬ Linstow
• AMIGOS 18.12.
• Die Ladiner Gala 2008 08.03.
• Muttertagsgala mit Patrick Lindner 11.05.

¬ Störtebeker-Festspiele 2008
• „Der Seewolf“ vom 21. Juni bis 6. September 2008

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Güstrow-Information, Domstraße 9, 18273 Güstrow 
Service-Nummer: 0180-5-681068 (14 Ct/Min)
www.guestrow-information.de, info@guestrow-tourismus.de

Russischer Lyriker liest in der
Güstrower Bibliothek

Am 5. November, 19:30 Uhr, liest der russische Schriftsteller
Wjatscheslaw Kuprianow in der Uwe Johnson-Bibliothek.
1939 in Nowosibirsk geboren, absolvierte er die Moskauer
Hochschule für Fremdsprachen und veröffentlichte 1965
erste Nachdichtungen, auch ins Deutsche. Zu seinen Vor-
bildern gehörten Majakowski und Jessenin mit ihrer klaren
Sprache.
Gerade das „Nachdichten“ erweiterte sein Blickfeld auf dem
Gebiet der modernen Lyrik. Er las nun auch Lyriker der
Brechtschen Schule, blieb aber den deutschen Klassikern,
wie z. B. Rainer Maria Rilke, treu.
Durch den Lyriker Heinz Kahlau, der ihn in den siebziger
Jahren in die damalige DDR einlud, ist er den deutschen Le-
sern zum Begriff geworden und ist seitdem häufig zu Lese-
reisen in Deutschland. Zu seinen bekanntesten Lyriksamm-
lungen gehören „Wie man eine Giraffe wird“; „Eisenzeitlupe“
und „Aufforderung zum Flug“. Wjatscheslaw Kuprianow
gehört heute mit zu den meistgelesenen russischsprachigen
Dichtern der Gegenwart, die in freien Rhythmen schreiben.
Anmeldung unter 03843 7262-0.

3. Güstrower Weihnachtsmarkt vom
07.12. bis zum 19.12.2007 

Güstrower Bürger können sich auch in diesem Jahr wieder
auf den Weihnachtmarkt freuen. Nach einer Beratung mit
dem Bürgermeister und dem Vorstand des Gewerbevereins
wurde der Termin zur Durchführung des Weihnachtsmarktes
auf dem Marktplatz und dem Pferdemarkt festgelegt. Die
Verantwortung und Organisation hat wieder der Gewerbe-
verein übernommen. Mit dem Aufbau wird eine Rostocker
Veranstaltungsagentur beauftragt. Viele Weihnachtsmarkt-
händler, die schon im vergangenen Jahr mit dabei waren,
haben sich bereits angemeldet. Die Rostocker Agentur
bringt ebenfalls einige Schausteller und Händler mit, die zur
Bereicherung des Angebotes beitragen. Auch unsere Kin-
dereinrichtungen werden mit einem bunten Programm wie-
der mitmachen. Für die Kinder gibt es im Kinderland die
Möglichkeit, zu malen und zu basteln. Die Vorbereitungen
laufen auf Hochtouren, denn wie auch in den Vorjahren
wollen die Veranstalter mit einem besonderen Highlight für
Überraschung sorgen.

Weihnachtskrippen in Heilig Geist

Noch laufen die
Bauarbeiten, aber
am 1. Advent
2007 ist es end-
lich soweit! Die
Ausstellung Weih-
nachtskrippen in
Heilig Geist wird
eröffnet. Dank vie-
ler Spenden er-
folgte eine um-
fangreiche Sanie-

rung des um 1300 errichteten Sakralbaus. Traditionelle
Weihnachtskrippen aus mehr als 60 Ländern werden von
der Sammlerin Mechthild Ringguth in einer Dauerausstel-
lung, die ganzjährig am Heiligengeisthof 5 in der Barlach-
stadt Güstrow geöffnet ist, gezeigt. 
Service-Nummer: 0180-5-681068 (14 Ct/Min)
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“Wilde Katzen wollen
viele Euro´s für ein neues

Gehege zusammen
kratzen!”

Luchs-Dame “Vivii” freut sich schon mit den anderen
Luchsen und den Wildkatzen auf das neue Katzengehege
im Kletterwald und bittet um weitere Spenden. Spenden-
konto: OSPA Rostock, BLZ 130 500 00, Konto-Nr. 605 015 015

Unser NUP-Tipp:
Schon eine Weihnachtsfeier mit Kollegen oder Freunden ge-
plant? Im Natur- und Umweltpark können Sie bestens fei-
ern. Rufen Sie einfach an. Der NUP kümmert sich  um alles -
Büffets, Menüs, Dekoration, Musik, Wolfswanderung, Weih-
nachtsmann … Unter Telefon 03843  2468-0 können Sie wei-
tere Infos erhalten. 
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